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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z. : 

Betreff: 

) Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1D14 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

S - 786/Sch Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom .. .......... .... .... .. .. .. 
18.9.1986 

A.Z. : ........................................... . Wien, am . .. . . .. . . . . .. .. . ............ ...... .... . 

DaTum: 
.An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (10. Novelle zum BSVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent­

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern-Sozialver­

sicherungsgesetz geändert wird (10. Novelle zum BSVG), 

mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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• PRÄSIDENTENKONFERENZ / ,  ':�) � {'�L'"!"'" 

,DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
,"",,; >�l 18.9.1986 

Wien, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ÖSTERREICHS 

A.Z.: S - 78G/Sch 
Zum Schreiben vom 17. J�li 1986 
Zur Zahl 20.792/3-1b/:SS6 

Ar: das 
8undesministerium far soziale 
l.)erv..1al t 1.1 n '3 

Stubenring 1 
10.10 ��i en 

Wien 1., Läwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741,63 Tl 31, Fernschreiber 13/5451 

8et�eff: Entwurf eines 8���esgesetzes, mit dem das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (10. No v ell e zum BSVG) 

Di e Präs! den tenkonferen::: ci,?,!," Land�,.,ri r tschaf t�.kammern öste�-

reichs beehrt si ch , zum vorgelegten Entwurf ei�er 10. ND�el-

1e zum 9auern-Sozialversic�erungsgesetz wie folgt Stellu�s 

zu nehmen: 

Vorweg ist festzustellen, caß die vorliegenden Novellie­

rU�9suorschläge in keiner Wei�e auf die von der gesetzlichen 

beruflicnen Vertretung de� bäu erl i chen Bevölkerung zum Teil 

wiederholt vorgebrachten Vorschläge zur Bese i ti gung sozia­

ler Härten eingehen. Die Präsidentenkonferenz verweist in 

diesem Zusammenhang auf ihr Schreiben an das do, Bundesmi­

nisterium vom 23. Juni d.J.� in dem �olgende vordr i n gliche 

sozialversicherungsrechtliche Anliegen vor getragen wurden: 
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.... , - .c::. -

1. Das auf die Ausgleichszulage anzurechnende Ausgedinge 

entspricht nicht der �eali tät und eine ZUr0ckfahrung 

auf in der Praxis vevtretbare Werte ist daher notwendis! 

damit den ALjsgleichszul.3genbeziehern die gleiche pen -

sionsrechtliche Mindestver-sorgung wie allen anderen 

Ausgleichszulagenbeziehern gesichert wird. Kurzfristig 

wären in �iesem Zusammenhang präzise umschriebene Fal�-

gruppen au s der AnrecMnungsregelung � berhau�� au�zuneh-

men (BetriebsauflBsuns, Versteigerun9� k�in 8etriebsQ-

bernenmer vorhanden) �nd eine Obergrenze far die Anrech-

nung von Ausgedinge f es tzuse t zen . Die Dynamisierung des 

Ausgedi "ges ':;.011 te :rd t dem ':.;1 12 i e hen F'3K tor l-Ji e di e der 

Pe�sionen er�olgen: DaT0�eT hi nau s wäre im nächsten Jahr 

- wegen der zuletzt besonders negativen Einkommensent­

wicklung in der La��- und Fors twirtschaf t - di� ErhBhung 

(Dynamik) der Werte des angerechneten Ausgedinges neuer-

lich auszusetzen. Zu diesem Fragenkomplex geh�r t auch 

die scho n anläßllch der 9. B8VG.-Nove11e beantr agte nUT 

zW61fmalige Anrechnung eines monatlichen Ausgedinges 

anstelle der bisherigen vierzehnmaligen Anrec�nung von 

Ausgedinge pro Jahr (Schreiben der PK vom 19.9.1985, 

A.Z� � S - 785./·Sc:r,) (l 

Die Präsidentenkonferenz erinnert daran� daß Herr 80-

zialminister Dallinge� �ie 8eTechtig�n9 einer Koyrekt�� 

des Ausgedinges wie�eYholt, auch im Nationalrat, aner­

kannt und weitere Sc���t�e in d i eser Richtung in Aus-

sicht gestellt hat. Auch die Volksanwaltschaft hat in 

mehreren Berichten scziale Härten der geltenden Rechts-

lage kritisiert. 

2. Das im Jahr 1976 zum 9T5ßeren Teil gelaste bäuerliche 

A.itl"entenproblem sollte dut"ch l)ep)olls.tändigllng der 
Umwandlung der Altrenten (übergangspensionen) in das 

neue Pensionsrecht gelast werden. 

10/SN-267/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 12

www.parlament.gv.at



- :3 -

3. Notwendig sind kostenceckende Beiträge der Pensionsvey-

sicherung zur Kyank��versicheTung der 8auernpensioniste� 

grades der gel t en den Regelung in der Bauern-Krankenver-

:. icheruns . Leider e:-ithält der vorlie'3ende Gesetzentwu'!'"� 

- ;·r,-. r::;�qe r"-='T'" "'um ;:",.,· ... · ,,· ..... t- ·-'ir,""';" 1· '1 r:;c,')(:; -"!�'/ellQ - i,.., ... .... ...... __ _ 1::- 0:;;;, ... .i-. � '--.� • .. .t"·<'"w, '='_ 0;;; 1 .Ij,. . ____ -... I-'=-. :""I_� ... "'"'''- ... .. 

dieser Richtung kei�e Verbesseruns, son dern nur Mehrbe-

lastungen von Bauer�pensionisten! 

Zum Artikel I des vorlie�e�den G�setzentwurfes wird folqen-

Zt! Z", ".1 1 i t. a (§ 2 :a .· C: t: s .. :. Z.. 4,): 

DLe ucrgeschlaseneAufheo�n9 dieseT Bestimmung kBnnte -

im Gegen sa tz zu der in de� Erl ä ut erungen geäußerten Auffas-

sung - doch Au swirkungen auf den Bereich der Pensionsver-

sicherung �aben une sollte daher unterbleiben. Jedenfalls 

w�re VOM Ministerium noc� gen aue r zu pYGfenl ob die 8est�m­

rnu n S t a t�·ächl i ch gegen s t .3rl dsl 0 s i':; t. Nach AIJ f f assu n 9 der 

PväsidentenKonferenz wäre die Folge der Aufhebung! daß in 

d.en s·,) ger: an nt en Au s.l eis t i..! n SS. fäll en der Abs. 2 des. § 2 a 

.an zu wenden wäye� Wenn also z.B. ei n verheirateter Nebene�-

werbsbauer w�hrend eines stationären Krankenhausatifent-

haltes von seinem Arbeitgeber uon der Sozialversicherung 

abgemeldet wird, wQrde dieser Umstanc die Ausübung des 

Wahlrechtes nach 2 9SVG notwendig machen bzw. 

bei dessen Nichtausabuns zu der dann vO�ges�hen�n Zwanss�e­

gelung über eie Pflic:ht'.'l;;"'s.icheT:':�;3 fühTeri" D&."l1i'.: könnte' 

eine von den �hegatten �icnt gewollte Anderung in der 

Pflichtversicherung ei�tTe� en. 
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b (§ 2 

�ie Anfagung cer v o r gesch1 2 3e n en Bestimmung als neuer Abs.3 

• J .' .,,; ' _ .  c :' . "; ....,. W1TC abgeLehnt. 0er �lnn ��c Lweck 

weder aus dem �ext selbst noch aus 

dieser Bestimmung ist 

den Erläuternden Bemer-

Neuregelung sc hei n t  zu sei�t daß der un selbständig erwerb-

s tätige Eh'?gatte einer nach dem BS�')G. pflichtve·rsict-.e-rte:: 

Frau, der mit seiner Gattin den land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb auf Gru�c seines Häl f t ee i gen tu ms auf geme i� ­

same Rechung und Ge� ahT f�hTt, anläß l ich seiner Pensionie­

rung seine Li egenschaf ts�älfte abeTseben o der verpachten 

maßte. Das ist derzeit zur Erfollung der Anspruchsvoiius-

setzun gen nicht erforde?:ichl zumal § 2 a Abs. 1 erster 

Satz ausdrQcklich best i �� t ; daß bel gemeinsamer Hirt-

schaftsfGhrung n�r eln E�eSEtte p�li�htuersichert ist. 

Damit allein ist doc� di9 A�spruchsvoTaussetzun9 der §§ 

121 (�bs � 2 BS,}G, 253 Ab�-" i ASi..)f? u n c� 13C� Abs. � 1 GS�.}G 

e�f�llt. Es ist daher �icMt einzusehen, warum eine s61c�e 

Mann es eingefahrt werden soll. Die �egelung widerspräche 

auch dem Versicherun9s��inz�p. Die Ausnahme des Ehegatten 

uon der Bauern-Pensionsversicherung ist und wurde seinerzeit 
. ,  . 

ja .3uch damit begl'ündet. ci.aß da-=:. ges.3:nte Ei n k ommen -3IJS cem 

Betrieb (im Wege des Versicherungswerte�) als Grundlage 

sowohl für den Beitr ag als auch fa r den sp�teren Leistunss­

a nsp ru ch bei dem einen versicherten Ehegatten bleiben soll. 

Zudem könnte diese unkla�-,? Bestimmung al lenf all s .3uch so 

ausgelegt werden, daß bei Pen s i on ier un g eines Ehegatten 

auch der andeTe Ehegatte die Führung des land- und fors t ­

wirtschaftlichen Betriebes aufgeben maßte. 

Zu "7 ot-.. • 3 (§ 26 At:s . ..  ' 2 

Der uo r gesc hl ageh �� N�u�egelun9 der Beitr äge zur Kr ank en ­

versi cherung dei Pensionisten wird in dieser �orm nicht 

zugestimmt, �..)eil sie eiri-::.eitig nur die Bauet- np en s ion s i t e-: 
" , : '" . 
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zusätziich belasten wQrde und nicht die gleiche An hebun g 

�es Beitrages aus Mit t el n oer Pensionsversic herung zur 

Krankenversicherung de� ?ensionisten von 10�5 % im A�s.: 

vorsieht, wie sie mit dem gl e i chzei t i g zur Begu t ach t u n g veT-

se�deten Entwurf einer : : , GSVG.-Nouelle (§ 29 Abs. 1 zwe�-

ter Satz GSVG� ?es t se tz � n s im Jahr 1987 mit 11,1 %� 1988 

sionsaufwandes) uDrqese�e� is�. 

Zunächst wide�spricht die E i n hebu n g eines Beitrages zur 

Krankenversicherung füT ?e�sionisten1 die als Angeh5rige 

bei einem anderen Kranke��ersicherun9sträger anspruchsbe-

Charakter einer Versicherungsprämie zu, sondern der einer 

Umlage und damit einer gerec�tferti9ten Solidaritätslei� 

stuns, kann bezweifelt werden . Die Judikatur des Verwal-

tungsgerichtshofes (Z1. 1535/75 vom 3.6.1976, ZAS 1977� S. 

217 ff.) sowie die überschrift "Beiträge zur KrankenverSI­

cherung der Pensioniste�G spricht eher dafar, daß es sich 

um Be i t räge zumindest im we i t� y en Sinn han delt . FOT den 

Pensionisten steht der 8eitra9scha�akter des Einbehalts 

im {)ordergrl.! �ld. Bederd< .er: s=gen die 8e ·:=.timmu ng bestehen auc'-: 

in deT Richtungl daß damit e i n deu t i g  gegen das herrschence 

Grundprinzip der 2ubsidiar�tät in der Krankenversicheruns 

Ganz wesentliche BedenKe� cestehen j edo c h deshalb� weil 

diese 11 Uml age!l n a c r: den"": '::e�' z e i ti seil En tt, .. !I . .n- f n 1 c h  t der in 

KaTze eben fal l s finanzieller HilFe bedarfti9 werdenden Kran-

k en v er siche r ung zukomm e� soll, im Gegensatz zu der vom d�. 

8undesministerium fGr cen Bereich der Krankenversicherung 

der Gev . ..'erbet,."ei ben den qe:,l a:! ten t1.a:;;'n ahme . Di e Fi nanz i elle" 

Erläuterungen zum Gesetzentwurf behaupten vielmehr, daß 

Mehreinnahmen in der Pe�sionsuersicherun� etw� 30 Millionen 

Seh i 11 ins z LI el"h;al" t en 1.,.; aT eil. Nach t'1e in u n 9 der Prass. iden t er:­

konf eren z si nd im Berei ch der 80z i .:";1\1121"" si cherungsanstal t 

10/SN-267/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 12

www.parlament.gv.at



- 6 

der Bauern ca. 36.000 Pe r son en betroffen und die finanziel-

1e Auswirkung wäre wese�tlich h8her. 

Ferner wird in den Fin anzi ellen E r l äu t erungen die " Wei t e� ­

gabeR der Mehreinnahmen der Pensionsve�sicherun9 an die 

Krankenversicher ung mit de� Begr ün d u ng als nicht notwend�s 

bezei chnet, di e Kr.3nken'.}e�- ·:::i che!-ung nach dem BSVG wei S.,!? 

noch. hohe Rücklagen auf u�d die D�ckun9srate in der Krar­

kenv e r sicheru n g der Pensionisten liege bei 70 %. Die �räsi­

dentenkonfer enz muß d i eser Auffassung en tschieden entge­

gentreten: FOr die BeuTte�!ung de? �i nan z- �zw. Leistungs-

situation ist weniger die �!1geme�ne Rücklage, als vielmehr 

die Entwicklu�g der lic�iden Mittel der 8aueT n - �r ankenver -

sicherung von Bedeutu�s. )iese betrugen per 31.12.1985 noch 

261 Millionen Schilling, �eTden Erde 1986 uoraussich t lic� 

auf etwa 165 Millionen Schi:!ing s ink e n und 1988 zur Gänze 

aufgeb r auch t sein. D i ese negative Entwicklung ist einmal 

daTin cegT �ndet, da� seit 1979 insgesamt 736,2 Millionen 

Sch i ll in g gesetzlich angeordnete über weisungen an die Bau­

ern-Pen-:.ions .... 1 ersichenJn '3 vorzunehmen �Ia'rerr und das do. Bur:­

desministerium der Sozialve�-sic:-Ie't"ungsanstal t del" Bauern 

die F i nan z i erung unbedingt no t �endiser b�ulicher Maßnahmen 

( Sonderk rankenans t alt Gleichenberg, Ve rwal t un gsg ebäude in 

Eisens t adt und ��ie n ) BI.!':. t'Üt t e l n des Z' ...... eiges Kranken vers i ­

cherung zu finanzieren auf?e t ragen ha t .  

Den Hauptgrund far die un9Q�stige Gebarung der Bauern-Krar:­

ken versicherung stellt die Kos t enen t w i ckl un g im Bereich 

deTPensionisten-Krankenve�sicherung dar . Bei einer Gegen -

iObers t ellung (Basis 1985) der Bei t räge gemäß § 26 Abs. : 

9SV� (802,5 Millionen Schilling) mit den Leistungsaufwen­

dun gen �1,,388,2 Millicne� Schilling) er gib t sich eine 

Deckunqsguo t e  von nur 57.81 %! Selbst wenn man die Rezept­

gebGhren und Kos t enan t eile, den (an t eiligen) �Kon t roll- und 

Verrechungsaufwand" un� den pauschal i er t en Verwal t un gsau f -

. wand nach den RechnungsvorschTif t en mi t beracksich t ig t ,  

resul t ier t nur ein� Deckungsquo t e  uon 62,71 %� und niCht, 
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wie behauptetr von e twa 70 %!. Die Krankenversicheruns der 

8auernoensionisten befi��et sich dem n ach in einer ähnlichen 

finanziellen Situation wie die Krankenversicherung der 

kenuersicherung ist die �eckun9srate in der Krankenvepst-

60,5 %� was als ek�atante Unterdeckung Dezeichnet wird. ,� 

Vergleich daz u �et��9t c�e )eckungsrate der A�fWendungen 

ASVG rund 74 % .  Daher ist �s notwendig, far die Bau�r�-KTan-

kenu�Tsicherung eine adä��ate LBsung wie im Entwurf d�T 

11. GSVG.-Novelle für die gewerbliche Krankenversicherung zu 

besch!ießen: Erhöhung �es 8eitra9ssatzes von lOs5 % auf 

11,1 % im nächsten Jahr und weIter in Etappen auf 11,4 % 

,3b 1990! 

�ie VeTbesser�n9 der Bestimmung aber die wirKsame Entrich-

tuns von Beitr�gen (Verlängerung von 2 auf 5 Jahren) wirc 

begTüßt. Die 8est�mmung sellte jedoch ergänzt werden und 

wie folgt lauten: "Im § 1C6 Ab s .  1 Z. 1 und Z. 2 wird de� 

Aus�ruck "innernalb von 2 Jahrenu durch den Ausdruck Hinner-

nal� von 5 Jahren" ersetzt", 

Z'..l Z. 10 (§ 107 Flb':" 44 

Die im Novellenentwur� enthaltene Regelung w�rd� Uberlegun �-

sowie Bescheide gemäß § 108 a BSVG) § 247 ASVG und § 117 

AGSVG� schließlich mit Sicherheit erwartete Pensionsan­

sprüche c.bsolet machen, (",!E-nn del" " .:;mdere " Ehep,crrtner zuer�t 

um eine Pension ansucht und ihm daher jene Ersatzzeiten 

zugeordnet werden, d.h. sich bei dessen Pension "ausge-

wirkt" haben. Die Ersatzzeiten sollen wie nach �er bis-

hsrigen Regelung be i m Mann verbleiben: Die Zuordnung dei� 

Ersatzzei ten gemäß § 107 Ab,,, . •  1 BSt)G zwischen Ehegatten 
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sollte unter fiktiver Anwe�dung der Rechtslage zum 

31.5.:981 vorgenommen wercen und eine Anrechnung ausge-

schiossen sein� wenn far censelben Zeitraum der andere Ehe-

oaTtner bereits der LZVG.-�ersicherun9spflicht unteTlege� 

ist, 

Die Präsidentenkonferenz LnterstQtzt noch folgende Novel:�e-

YUn9sw�nsche der Sozial�ersicherunssanstalt der 8auer�: 

§§ 75 un� 148 BSV8. �zw. & 191 

Dem bisherigen § 75 8SV2 soll als Abs. 2 angefQgt werden: 

"2) Die Leistungen der KranKenversicherun9 werden auch 

gewährt, wenn es sich um die Folgen eines �rteitsunfalles 

oder einer 8eru�skrankheit ( § §  175 bis 177 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes) handelt". 

Im § 148 8SVG wird als Z. 3 angefOgt: 

"3) der Versicherungsträger bei Anwendung des § 191 Abs. 1 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes die vom Veysi-

cherten aus einer gesetzlichen Krankenversicherung zu tra-

genden Kostemanteile mi t Aus.nahroe ':;olche-r bei Anstaltspf2..ege 

und Rezeptgebohren nicht :u abernehmen hat". 

Diese Vorschläge be�uhen auf zwei überlegungen: 

1. Auf Grund der angespannten finanziellen Lage der 8aue! �­

�nfalluersicherun9 soll die übernahme von UnfallMeil �e� 

handlungskosten Qber das aus der Bauern-Krankenversiche-

rU�9 zustehende Ausmaß hinaus vermieden we r den , zuma! 

im Bereich der UnfallveTsiche�un9 keine Gesamtverträge 
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existieren und daduyc�. �ars erste jesllche Kosten ei�ey 

Jnfallhei!behandluns ab geg!nn des dritten Monats zu 

abernehmen w�Ten . Bei s��weyeren Verletzungen� die z� 

eineT S? i talsbehan�!u�s fahren, soll ein allfälliger 

Selostbeha!t aus de� L��allversicherun9 ge trasen werden, 

um Här t ef ä l l e auszusc�a:ten. 

bers, daß der VeYletzte di e erforderliche ärztliche 

Hilfe usw. rasc� ch�e 8edacht�ahme auf �ie Ursache des 

also primär die Kranken-

versicherung leistungszuständig gilt in gl e i che r 

��eise fCr den Bereich der bäuerlichen Kranken- und Un-

fal!uersicherung. Eine solche "Kompetenzregelung� is� 

in 8agatellfällen kein Untersc�ied im Kostenersatz 

zwischen Kranken- u�d Unfalluersicherung sein. Wenn 

spez�fische Behandlgungen in Unfallkrankenhäuser n un� 

�ie SozialJersicherunssanstalt der Bauern als Unfallve�-

sichevungsträger ge�äG § 191 Abs. 2 ASVG die Unfallhe�:-

beh2ndlun� ohnehIn (mit vollem Kostenersatz) an sich! 

so da0 dem VersicheTte� kein Nachteil erwächst. 

Dem § l56 Abs. 1 werden Fo�gende Sätze angefQgt: 

�übergangsgeld für die Dauer der Gewährung medizinischer 

t131�n ahmen de't" Reh·ab i 1 i tat i Co n gebührt ab Seg in n des dr i t t er: 

les der, Kr,ank he i t (§ 76 Ans. 1 Z. 1), die mit der Get.JähYlJ!1'3 

dieser Maßnahmen im Zusammenhan? steht. Die Satzung kann 

be-:. t immen � dar:· das elber '3a09sge1 d be i Gef ähr du n g des Lebe;:-

sunterhaltes zu einem frGheren Zeitpunkt nach dem Eintritt 

des Versicherungsfalles enfällt". 
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Di e Si tl..lat i on ei nes :_anr:::\·.)� r tes, dem medi z i n i s.che i'"la:snahmen 

der Rehabilitation aus cer Bauern-Pensionsuersicherung 

qewährt werden, ist uer�leichbaT mlt der nacM einem Arbel�s­

unfall. Far diesen Fall räumt das Gesetz erst ab Beginn 

des dritten Monats nach �intritt des Versicherungsfalles 

einen gesetzlichen Anspruch auf Unfallheilbehandlung und 

Versehrtenrente ein und aberläßt einen früheren Leistungs­

beginn einer Satzungsregelung. Der Textuorschlag orientiert 

sich daher an § 204 Abs. 2 ASVG. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wuns�hgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

L>el" Präsi den t: Der Generalsekretär; 
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